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Bruder Klaus
und die Tagsatzungsverhandlungen in Stans

Der politische Ratgeber

1. Zur Problematik der überlieferten politischen Räte von Bruder Klaus'

Sowohl 1981, anlässlich der offiziellen Feier zum 500-Jahr-Jubiläum des Stan-

ser Verkommnisses, wie 1987, beim offiziellen Tag zur Erinnerung an den vor 500

Jahren erfolgten Tod des Nikiaus von Flüe ist von höchster Stelle der Eidgenos-
senschaft an die politischen Räte des Bruder Klaus erinnert worden, an ihren
«bleibenden staatspolitischen Gehalt», wie sich Bundesrat Arnold Koller in seiner

Ansprache zu Sachsein, am 27. September 1987, ausdrückte^. Zur Veranschauli-
chung der Problematik der bei diesen Anlässen in Erinnerung gerufenen politi-
sehen Ratschläge von Bruder Klaus sei an die Gedenkrede angeknüpft, die 1981

Bundespräsident Kurt Furgler an der Erinnerungsfeier in Stans gehalten hat'. Der
hohe Magistrat würdigte darin den Eremiten als den «Friedensstifter, Einiger, Rat-
geber und Staatsmann», der nicht nur vor 500 Jahren den Eidgenossen «mit
seinem weisen Rat in letzter Stunde geholfen», sondern als politischer Ratgeber
«in unserem Lande die grossen Linien einer christlichen Politik vorgezeichnet»
habe. Es seien «Ratschläge von brennender Aktualität», «einfache staatsmänni-
sehe Weisheiten von zeitlosem Wert, die volles Gehör auch am Ende eines ereig-
nisvollen Jahrtausends verdienen. Hören wir doch einige dieser Sätze», fuhr der
bundesrätliche Redner fort, und er zitierte: «Macht den Zaun nicht zu weit, damit
ihr desto besser in Frieden, Ruh' und Einigkeit bleiben möget. - Lasst euch nicht
gelüsten, Krieg zu führen, doch wenn euch jemand überfallen wollte, dann strei-
tet tapfer für die Freiheit und das Vaterland. - Lasst Eigennutz, Missgunst, Neid
und Parteiung unter euch nicht aufkommen. - Haltet zusammen!»

Das in dieser Aufzählung an erster Stelle angeführte Mahnwort «Machet den
Zaun nicht zu weit» ist wohl der bekannteste der überlieferten Räte des Nikiaus
von Flüe, ja für die meisten überhaupt die einzige politische Äusserung der Ein-

' Letzte Gesamtdarstellung von Leben und Werk des Nikiaus von Flüe mit Quellen- und Litera-
turverzeichnis: GrÖBLI, Die Sehnsuch: nach dem «einig Wesen».

* Documenta 3/1987, hrg. von der Bundeskanzlei, S. 11 f.: Der Friedensstifter Bruder Klaus.

Ansprache von Bundesrat Arnold Koller, Vorsteher des Militärdepartements, anlässlich des offi-
ziehen Gedenktages im 500. Todesjahr von Nikiaus von der Flüe, Sachsein, den 27. September
1987.

' Documenta 3/1981, hrg. von der Bundeskanzlei, S. 3f.: 500 Jahre Stanser Verkommnis. Ansprache
von Bundespräsident Kurt Furgler, Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte-
ments, an der Jubiläumsfeier in Stans, Stans, 12. Juli 1981.



54 .Berz'cÂt

siedlers, die ihnen bei der Nennung seines Namens - ausser der Friedensvermitt-
lung in Stans - einfällt. Wenn man sich in neuerer und neuester Zeit in politischen
Auseinandersetzungen auf ihn berief, dann gewöhnlich auf diesen einen Rat, so

1986, im Abstimmungskampf um den Beitritt der Eidgenossenschaft zu den Ver-
einten Nationen, oder jüngst noch, 1992, in der Auseinandersetzung um den Bei-
tritt der Schweiz zum «Europäischen Wirtschaftsraum». Beide Vorlagen wurden
von Volk und Ständen verworfen, ein Entscheid, den 1986 eine welsche Zeitung
mit der Schlagzeile kommentierte: «Vote pour Nicolas de Flue». In Peter Dürren-
matts «Geschichte der Schweiz» von 1976 macht das vielzitierte Wort vom Zaun
den eigentlichen Kern der Botschaft aus, die Bruder Klaus durch Pfarrer Fleimo
am Grund an die zerstrittenen Eidgenossen übermitteln liess: «Als der böse Zeit-
geist den Bund zu sprengen drohte, fand Bruder Klaus das ausschlaggebende
Wort: «Stecket den Zun nit zu wit!» Er übergab den eidgenössischen Boten durch
den Mund des Pfarrers im Grund seine Losung, die hernach zum Schicksal der

Eidgenossenschaft wurde: Ihr seid nicht zur Grösse äusserer Macht berufen, son-
dem zur Freiheit innerhalb klar gesteckter Grenzen [...]*. Der Ratschlag wäre also

nach Dürrenmatt zu einem Zeitpunkt und in einer Situation ausgesprochen wor-
den, als es dämm ging, die widerstrebenden Länder für einen Bund mit Freiburg
und Solothurn, also für eine Ausdehnung, Ausweitung der Eidgenossenschaft zu
gewinnen! Ein schwer nachvollziehbarer Gedanke.

Doch auch davon abgesehen sind Zweifel an der Echtheit des Worts - echt im
Sinne eines von Bruder Klaus selbst stammenden Ausspruchs - angebracht. Die
Aussage begegnet uns zum ersten Mal in der Biographie des Luzerner Chronisten
Hans Salat, welche dieser 1537, also 50 Jahre nach dem Tod des Eremiten, verfasst
und im Druck herausgegeben hatL Robert Durrer, der beste Kenner der Quellen
über Leben und Wirken des Nikiaus von Flüe, hat schon vor mehr als 70 Jahren
darauf aufmerksam gemacht, dass bei der Uberlieferung der Bruder Klaus zu-
geschriebenen Aussprüche «zeit- und parteigemässe Retouchen und Umdeu-

tungen unterliefen», und dass darunter vielleicht auch «die angebliche Warnung,
den Zaun der Eidgenossenschaft zu erweitern» gehöre; denn ihr erstes Auftreten
bei Salat im Jahre 1537 falle zeitlich zusammen mit den Bestrebungen Genfs, in
den schweizerischen Schutzkreis zu treten, und mit dem Widerstand der Katholi-
ken, die Neuerwerbungen Berns im Waadtland als eidgenössisches Territorium
anzuerkennend

Doch nicht nur die Mahnung, den Zaun nicht zu erweitern, auch die andern

politischen Ratschläge, die in der bundesrätlichen Rede von 1981 als Sätze von
Bruder Klaus angeführt werden, finden sich in der zitierten Form zum ersten Mal
in der Vita des Hans SalatL Natürlich handelt es sich bei diesen Zitaten nicht ein-

* Dürrenmatt, Schweizer Geschichte 1, S. 220.
s Vollständiger Neudruck des Textes: Durrer, Bruder Klaus 2, S. 668-691; S. 685 der Abschnitt

«Wann ein Eidgnoschaft waz beschwert, Hand si brüder Clausen radts begert».
' Durrer, Bruder Klaus 1, S. XXXI.
7 Furglers Mahnung zum Beispiel «Lasset euch nicht gelüsten, Krieg zu führen, doch wenn euch



Derpo/hbcÂe fGtgeèer 55

fach um Erfindungen des Chronisten; er schöpfte auch inbezug auf die von ihm
mitgeteilten politischen Räte des Nikiaus von Flüe aus mündlicher und schrift-
licher Tradition; er hat das, was er darüber erfuhr und darunter sich vorstellte, in
jene klassische Form gebracht, die sich dem Gedächtnis der Nachwelt eingeprägt
hat. Doch was hat Bruder Klaus wirklich gesagt? Der um Gewissheit bemühte
Historiker sieht sich bei dieser Frage vor die Aufgabe gestellt, vom tradierten
Wort her durch die verschiedenen Phasen und die möglichen «Retouchen und
Umdeutungen» der Uberlieferung hindurch zu jener Aussage vorzustossen, die -
nachweislich oder vermutlich - als das eigene Wort des Eremiten am Anfang steht.
Wie schwierig dies angesichts der prekären Quellenlage ist, muss immer wieder
festgestellt werden. Zwei erhaltene Schreiben des Nikiaus von Flüe - von ihm, der
selber nicht schreiben konnte, diktiert und zur Beglaubigung mit seinem Siegel
versehen - stellen die beiden einzigen Dokumente dar, in denen über die politi-
sehen Räte, die er erteilt habe, nicht nur berichtet wird, sondern in denen er selber,
mit seinen eigenen Worten, zu uns spricht. Das eine ist sein Brief vom 30. Januar
1482 an Bürgermeister und Rat der Stadt Konstanz, die ihn um Fürbitte und Ver-
mittlung in ihrem Streit mit den Eidgenossen wegen des Landgerichts im Thurgau
gebeten hatten®; das andere ist sein Brief vom 4. Dezember 1482 an Schultheiss
und Rat von Bern, in welchem er diesen für ein Geschenk von 40 Pfund zugun-
sten seiner Kaplaneistiftung dankte'.

Beide Schreiben mit den in ihnen enthaltenen echten Bruderklausen-Worten
sind für die Beantwortung der Frage nach der Vermittlertätigkeit des Bruder
Klaus im Burgrechtsstreit, und speziell während der Tagsatzungs-Verhandlungen
in Stans 1481, wichtig, wie zu zeigen sein wird.

2. Zu den zeitgenössischen Zeugnissen eines politischen Wirkens des Nikiaus
von Flüe

Auf die drei einzigen Urkunden aus der Zeit vor 1467, in denen sein Name
erwähnt wird, und auf seine damalige Stellung im politischen Leben, ist nur kurz
hinzuweisen. Das erste Schriftstück, von 1457, zeigt «Claus von Flü», zusammen
mit Erni Rohrer, als Anwalt, ersten Vertrauensmann von Sachsein in einem Pro-
zess, den die Gemeinde vor dem Gericht der Fünfzehn wegen eines umstrittenen
Zehntens mit ihrem Kirchherrn führte^; die zweite Urkunde, von 1459, führt ihn
als Zeugen in einem Rechtsgeschäft auf" und die dritte, von 1462, als Vertreter
Obwaldens in einem Urteilsspruch, den die vier Kastvogtei-Orte Luzern, Uri,

jemand überfallen wollte, dann streitet tapfer für die Freiheit und das Vaterland» lautet bei Salat

so: «Nemend üch nit für zü kriegen; ob aber üch iemand uberfallen wett, dann stritend dapferlich
für üwer friheit und vatterland»; Durrer, Bruder Klaus 2, S. 685.

® Vgl. Dokumentation S. 211 f.; Abb. 8, S. 64 (Faksimile).
' Durrer, Bruder Klaus 1, S. 209f., Faksimile S. 215. - Dokumentation S. 213f.

Durrer, Bruder Klaus 1, S. 10-12.
" Durrer, Bruder Klaus 2, S. 1009-1011.
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Schwyz und Unterwaiden im Streit zwischen dem Kloster Engelberg und den

Pfarrgenossen von Stans wegen des von beiden Seiten beanspruchten Kollatur-
rechts fällten". Aus dieser dritten Urkunde Hess sich nach Robert Durrer indirekt
auf eine Mitgliedschaft in Rat und Gericht von Obwalden schliessen, was mit ent-
sprechenden späteren Aussagen zu Nikiaus von Fides Stellung in seinem Kanton
vor 1467 übereinstimmt. Unzutreffend aber ist die Angabe, die sich noch in neue-
ren Darstellungen findet, dass er diesen «auf der Tagsatzung» vertreten habe.
Gesandte Obwaldens auf den eidgenössischen Tagsatzungen waren nach Ausweis
der erhaltenen Akten ausnahmslos regierende Landammänner und Altlandam-
männer - in den 50er und 60er Jahren Klaus von Einwil, Heinrich Furrer und
Hans Heinzli. Zu den politisch führenden Männern des Landes, welche die eid-
genössische Politik mitbestimmten, hat Nikiaus von Flüe nicht gehört. Zu wirk-
lieh politischer Bedeutung gelangte er erst, nachdem er seine Ämter niedergelegt
hatte und 1467 der inneren Stimme, die er als den Ruf Gottes begriff, endgültig
gefolgt war - als Einsiedler im Ranft, als Bruder Klaus.

Aus der Zeit von 1467 bis 1487 finden sich rund zwei Dutzend Dokumente,
welche den Eremiten ins politische Leben jener Zeit einbezogen und darin wirk-
sam zeigen". Auffällig ist die Verteilung dieser unmittelbaren Zeugnisse eines

(teils offenkundigen, teils zu vermutenden) Einflusses und Wirkens auf die zwan-
zig Jahre seines Einsiedlerlebens: das früheste stammt aus dem Jahre 1473, das

letzte von 1483, zwei datieren von 1478, die meisten - über zwanzig - stammen
aus den Jahren 1481 und 1482. Von diesen beziehen sich mehr als die Hälfte direkt
oder indirekt auf den Burgrechtsstreit, die Tagsatzungs-Verhandlungen in Stans

sowie deren erfolgreichen Abschluss mit dem Verkommnis und dem Bund der

VIII Orte mit Freiburg und Solothurn. Schon daraus ist zu ersehen, dass dem mit
diesen Stichworten bezeichneten Geschehen eine zentrale Bedeutung im Rahmen
der gesamten politischen Wirksamkeit von Bruder Klaus zukommt.

Die Schriftstücke aus dem Jahre 1478 - über Sendungen von Luzerner Rats-
herren in den Ranft" und über eine geplante politische Wallfahrt der Entlebucher
zu Bruder Klaus" - gehören ebenfalls in den Zusammenhang des Burgrechts-
Streits. Das auf 1473 datierte erste Dokument dagegen" ist allein bemerkenswert
als Beispiel dafür, wie neben volkstümlichen auch wissenschaftlich begründete
Legenden entstehen können. Das fragliche Dokument ist nicht ein Aktenstück,
sondern ein Kultgegenstand: ein heute verschollener, im 17. Jahrhundert, zur Zeit
der Kanonisierungsprozesse, aber noch vorhandener und in den Prozessakten be-
schriebener Kelch mit dem Wappen des Erzherzogs Sigmund von Österreich und
der Jahrzahl 1473. Dieser Kelch wurde für Robert Durrer zum Beleg für eine

>2 Durrer, Bruder Klaus 1, S. 18f.
^ Vgl. Dokumentation S. 208-216.

Durrer, Bruder Klaus 1, S. 75. - Dokumentation S. 205 und 208.
Nach einer Zeugenaussage im Amstaldenprozess, in: DURRER, Bruder Klaus 1, S. 77. - Doku-
mentation S. 208f.

" Durrer, Bruder Klaus 1, S. 50-52. - Dokumentation S. 208.
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mögliche Mitwirkung des Eremiten beim Zustandekommen der Ewigen Rieh-

tung zwischen Osterreich und den Eidgenossen von 1474, worüber seit 1473 ver-
handelt worden sei. Die Überlieferung, auf die sich Durrer stützt: In Gundel-
fingens Bruderklausen-Leben von 1488 und fast wörtlich gleich in den Beatifika-
tionsakten von 1591 wird berichtet, dass der Erzherzog und seine Gemahlin die

Kapelle im Ranft «mit köstlichen Kelchen und andern Kirchenzierden» begabt
hätten. Aus der Jahrzahl auf dem Kelch schloss dann Eichorn im Kommentar zu
seiner Ausgabe von Wölflins Bruderklausen-Biographie 1608, dass die Schenkung
im Jahr 1473 erfolgt sei (was kein zwingender Schluss war). Ausgehend von die-
sen Angaben" fragte Durrer nach dem politischen Zusammenhang, dem das

Geschenk angehören könnte, und er kam dabei zu folgendem Ergebnis: «Ins Spät-
jähr 1473 fallen die ersten Schritte zur Anbahnung eines Ausgleichs zwischen
Österreich und den Eidgenossen, zu welchem die burgundischen Verhältnisse den

Erzherzog geneigt machten. Der Kelch mit dem herzoglichen Wappen und dieser
ominösen Jahrzahl scheint darauf hinzudeuten, dass schon damals der Einfluss
des berühmten Eremiten gesucht wurde, um die Abneigung der Urschweizer, und
besonders der Unterwaldner, gegen den alten Erbfeind zu beschwichtigen». Die
Kontaktnahme sei offenbar nicht in offizieller Form erfolgt. Den Weg, welcher
gewählt wurde, verrate vielleicht eine Notiz in den Annalen des Johannes Trithe-
mius (von 1511/13), dass Sigmund seinen Leibarzt Burkhard von Horneck in den
Ranft geschickt habe, um das wunderbare Leben des Einsiedlers zu ergründen.
Durrer nahm in einem letzten Gedankenschritt an, dass diese Sendung in das Jahr
1473 fiel und gleichzeitig mit einem politischen Auftrag verbunden war, welcher
die erstrebte Ewige Richtung betraf'®. Es geschah dann, was den scharfsinnigen
Deduktionen des Nidwaldner Historikers auch sonst vielfach widerfuhr: dass

nämlich, was er auf Grund einer ungewöhnlichen Quellenkenntnis und Kombi-
nationsgabe als denkbar und möglich darstellte, in diesem Fall seine Vermutung
einer «ersten geheimen Wirksamkeit» des Bruder Klaus im Jahr 1473, bei den spä-
teren Darstellern zum historischen Faktum ohne Wenn und Aber wurde. So stellt
etwa Walter Nigg 1980 in der Einleitung zu seiner Edition von Quellentexten
über Bruder Klaus fest: «Er ist der Mann des Friedens und besitzt als solcher eine

Glaubwürdigkeit, die kein Politiker nur von entfernt erreicht. Deswegen sandte
auch Sigismund von Österreich seinen Leibarzt zu Bruder Klaus, wodurch der

Anfang vom Ende einer fast zweihundertjährigen Feindschaft zwischen den

Habsburgern und den Schweizern eingeleitet worden ist»". Und noch bei Wil-
heim Baum, dem Verfasser der modernen Biographie des Erzherzogs von 1987, ist
zu lesen, dass «die Mission [des Burkhard von Horneck] mit zu der endgültigen
Verständigung beigetragen» habe^. «Um den Widerstand der Ob- und Nidwald-
ner zu überwinden, schaltete Sigmund 1473 Nikiaus von Flüe ein, der auf diese

Zusammengefasst in: Durrer, Bruder Klaus 1, S. 50, und 2, S. 1219.

Durrer, Bruder Klaus 1, S. 51 f.
" NlGG, Nikiaus von Flüe, S. 20.

Baum, Sigmund der Münzreiche, S. 338.
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Weise zu einem der wichtigsten Wegbereiter der 'Ewigen Richtung' wurde»".
Karl Bittmann hat in dem 1970 erschienenen zweiten Band seines Werkes «Lud-
wig XI. und Karl der Kühne»-" das Zustandekommen der Ewigen Richtung von
1474 auf breitester Quellengrundlage neu untersucht und den Verlauf der Ver-
handlungen fast lückenlos nachzuzeichnen vermocht. Der Name von Bruder
Klaus kommt auf den über 150 Seiten nicht vor. Das Fehlen einer entsprechenden
Nachricht schliesst zwar nicht aus, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht
doch versucht worden ist, über den Einsiedler im Ranft auf die widerstrebenden
Urschweizer, besonders auf die Ob- und Nidwaldner einzuwirken. Aber wir wis-
sen darüber nichts.

Die zwei letzten Dokumente in der Reihe der zeitgenössischen Zeugnisse
eines politischen Wirkens von Bruder Klaus, vom Sommer 1483, besitzen einen
anderen Charakter. Es handelt sich bei ihnen um den Bericht, den der ausseror-
dentliche Gesandte des Herzogs von Mailand, Bernardino Imperiali, am 27. Juni
1483 über seinen Besuch im Ranft und seine Unterredung mit dem Einsiedler

erstattete, sowie das Antwortschreiben des Herzogs vom 5. Juli". Imperialis
Bericht ist deshalb für uns äusserst wertvoll, weil er das einzige Dokument ist, das

uns eine konkrete Vorstellung von einer politischen Kontaktnahme und Unterre-
dung mit dem Eremiten vermittelt. Der mailändische Gesandte sah den Einsied-
1er, wie er berichtet, «informato del tutto», das heisst über die Angelegenheit, der-

entwegen er in die Innerschweiz geschickt worden war, bestens unterrichtet. Die
Bemerkung des Bruder Klaus, er habe den von der Tagsatzung zurückgekehrten
Boten von Obwalden noch nicht gesprochen, lässt erkennen, dass es ihm ein

Anliegen war, auf dem laufenden gehalten zu werden und seine Informationen aus

erster Quelle zu beziehen. In der Unterredung mit Imperiali hat er, nach dessen

Bericht, zum Hauptstreitpunkt in den schwebenden Verhandlungen entschieden

Stellung bezogen, und zwar gegen die Eidgenossen, gegen deren Forderung nach
einer Ausweitung der Zollprivilegien; dies geschah, weil er diese Forderung - in
der Form, in der sie gestellt wurde - als ungerecht, unehrenhaft (dishonestissima)
ansah und das Festhalten an ihr als eine Gefahr für den Frieden". Zu einem Ent-
gegenkommen und Einlenken riet er aber nach beiden Seiten: dem Mailänder

** Baum, Nikiaus von Flüe und Sigmund der Münzreiche, S. lOf.
^ BiTTMANN, Ludwig XI. und Karl der Kühne, S. 449-591.
^ Durrer, Bruder Klaus 1, S. 226-230. - Dokumentation S. 214-216.
^ So die eindeutige Aussage im Schreiben des mailändischen Gesandten. Es erstaunt deshalb, dass

Robert Durrer unter ausdrücklicher Bezugnahme auf Impcrialis Bericht sagen kann, Nikiaus von
Flüe habe «seine Friedenstheorie» den Interessen der Eidgenossenschaft untergeordnet: »Man
erkennt deutlich, wie Bruder Klaus vor dem schlauen Italiener auf der Hut war, und sich hinter die
Ehre der Eidgenossenschaft und die Interessen seiner Landsleute, als Voraussetzung für eine fried-
liehe Lösung, verschanzte. Es entspricht dies der Tatsache, dass er seine Friedenstheorie, wenn sie

mit den Pflichten gegen das Vaterland in Konflikt kam, diesen unterordnete». Man dürfe die

Behauptung aufstellen, «dass Bruder Klaus der erste eidgenössische Patriot war» (Durrer, Bru-
der Klaus 1, S. XXIX). - In der 1980 in vierter Auflage erschienenen Heiligen-Vita des Kardinals
Charles Journet erscheint dann Nikiaus von Flüe nicht nur, unter Berufung auf Durrer, als «le pre-
mier patriote confédéré» (S. 204), sondern, in letzter Steigerung, als «le fondateur spirituel de la
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Herzog übermittelte er durch Imperiali die Bitte, Kleinigkeiten in der Streitsache

zu übersehen, um mit den Eidgenossen in Frieden zu leben. Um diesen war es ihm
hauptsächlich zu tun. Zur Wahrung des Friedens wurde Bruder Klaus auch selber

politisch aktiv, indem er sich auf Ersuchen Imperialis bereit erklärte, dem
Obwaldner Landammann, seinem Sohn, in der strittigen Angelegenheit einen
Brief zu schreiben, der im Rat verlesen werden sollte. Es ist hier auf jenen Aspekt
von Imperialis Besuch im Ranft hinzuweisen, an den zu denken ist, wenn man in
den Darstellungen liest, dass sich Fürsten und Staatsmänner um Rat an Bruder
Klaus gewandt hätten: Der Mailänder Gesandte sah in dem hohen Ansehen, das

der Einsiedler als lebender Heiliger bei seinen Landsleuten genoss, ein Mittel, um
auf die widerstrebenden Urschweizer im Sinne seiner Regierung einzuwirken; für
diese, für einen Lodovico il Moro war Bruder Klaus eine Grösse, die in der
Schweiz in die politischen Berechnungen einzubeziehen war - eine Figur im poli-
tischen Spiel.

Die Frage stellt sich, ob dies nicht auch in den Tagsatzungs-Verhandlungen in
Stans der Fall gewesen ist. Er werde den Eindruck nicht los, bekannte Hans Con-
rad Peyer in einem Schreiben vom April 1987, «dass Bern, Luzern und Solothurn
Klaus von Flüe gewissermassen als Hebel brauchten, um mit ihren Absichten in
der Innerschweiz, besonders in Unterwaiden, durchzudringen»^. Man wird wohl
beides in Rechnung stellen müssen: einerseits die Versuchung und die berechnen-
de Absicht, Bruder Klaus als Mittel für die Erreichnung politischer Zwecke zu
benutzen, und anderseits die Wirkung, welche der lebende Heilige durch das Cha-
risma seiner Persönlichkeit auf das Denken und Handeln auch der Abgeordneten
der Städteorte auszuüben vermochte.

3. Zur Entwicklung der Vorstellung von Bruder Klaus als Vermittler auf der
Dezember-Tagsatzung in Stans 1481

In einem über hundertjährigen Prozess, vom Ende des 15. bis Anfang des 17.

Jahrhunderts, entstand das durch die folgende Zeit tradierte Bild von Bruder
Klaus als dem Schutzpatron, Mahner und Ratgeber der Eidgenossen^. Dabei sind
zwei Linien der Uberlieferung zu unterscheiden, die zunächst getrennt nebenein-
ander hergingen, bis sie sich nach 1600 im Geschichtswerk des Joachim Eichorn
vereinigten: die Uberlieferung von den politischen Räten des Nikiaus von Flüe
und jene seiner Vermittlung auf der Tagsatzung in Stans. Die 1614 erstmals im
Druck erschienene Bruderklausen-Biographie Eichorns stellt einen Markstein in
der Entwicklung der Vorstellung vom politischen Wirken des Eremiten dar,
indem darin jene beiden nebeneinander hergehenden Uberlieferungen miteinan-

Confédération» (S. 198), «suprême incarnation du génie de la Suisse»; JOURNET, Nicolas de Flue,
S. 198-215 das Kapitel «La signification politique de Saint Nicolas de Flue».

25 Brief an den Verfasser vom 26. April 1987.
26 Dokumentation S. 208-237: «Zusammenstellung der auf das politische Wirken des Bruder Klaus

bezüglichen Aussagen in der schriftlichen Uberlieferung vom 15. zum 17. Jahrhundert».
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der verschmolzen worden sind: die Räte, Mahnungen und Warnungen an die Eid-
genossen, die Eichorn im Anschluss an Salat in neun Punkten zusammenfasste,
bildeten nach ihm zugleich den Inhalt der «Red und Vermahnung», welche der

persönlich in Stans anwesende Einsiedler an die Boten der eidgenössischen Orte
richtete^. Eichorns Darstellung gelangte zu kanonischer Geltung. Johannes von
Müller übernahm sie noch, an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, in seinen
«Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft», obwohl bereits Zweifel an
ihrer Richtigkeit geäussert wurden^. Johann Ming verteidigte sie in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in seinem vierbändigen Werk über Bruder Klaus

gegen die Angriffe von Seiten der kritischen Geschichtswissenschaft^'. Nach dem
Erscheinen des Quellenwerks von Robert Durrer (1917/1921) setzte sich jedoch
die Ansicht endgültig durch, die unter Berufung auf den Augenzeugen Diebold
Schilling eine persönliche Anwesenheit des Eremiten auf der Tagsatzung in Stans

ausschliessTk Hartnäckig aber hielt sich bis in jüngste Darstellungen hinein die
Ansicht, dass es sich bei der durch Pfarrer Heimo am Grund übermittelten Bot-
schaft um jene Räte und Mahnungen gehandelt habe, wie sie aus der an Salat

anknüpfenden Uberlieferung bekannt sind*'. Doch überwiegt die Meinung, die

Sigmund Widmer in seiner «Illustrierten Geschichte der Schweiz» in die Worte
fasste: «Wir kennen seine versöhnenden Vorschläge nicht»** Auf keinen Wider-
spruch (obwohl er am Platz wäre) stösst im allgemeinen die weit verbreitete Mei-
nung, dass mit dem durch den Stanser Pfarrer veranlassten, an einem späten
Dezembertag des Jahres 1481 erfolgten rettenden Eingreifen von Bruder Klaus
der Ausbruch eines Bürgerkrieges in der Schweiz verhindert worden sei**.

Es gibt kein einziges zeitgenössisches Zeugnis, das von einer solchen Gefahr,
die in letzter Stunde abgewendet wurde, spricht. Nur der Luzerner Diebold Schil-
ling weiss davon, 30 Jahre später, in seiner Chronik zu berichten, dass am 20.

^ Dokumentation S. 232-234.
** Müller, Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft, 24. Teil, S. 503f. Dazu die Anmerkung

(26. Teil, S. 597, Anm. 584): «Gegen so viele Beweise ist eine leere Einrede, aus des Lucerner Schil-
lings allzukurzer Erzählung den Schluss zu ziehen, er habe seine Meinung nur sagen lassen».

Vor allem in den Bänden 3 und 4: MlNG, Nikolaus von Flüe 3 und 4.

Durrer, Bruder Klaus 1, bes. S. 157-170.
So, wie wir gesehen haben, bei DÜRRENMATT, Schweizer Geschichte 1, S. 220, und besonders
drastisch bei JÄGER, Politik aus der Stille, im Kapitel «Ein Waldbruder als Polit-Seelsorger.
Nikiaus von Flüe», S. 137: «Diepold Schilling verrät nichts von Bruder Klausens Rat. Hatte er
selbst keine Kenntnis davon oder hielt er sich an das Gebot des Einsiedlers, niemandem als den

Tagsatzungsabgeordneten etwas kundzutun? Zum Glück für uns setzte sich der Chronist Salat

darüber hinweg. Er fasst dessen Rat in folgende Worte: 'O liebe Freunde, machet den Zaun nicht
zu weit [...]'».

^ Widmer, Geschichte der Schweiz, S. 169. - Morard, Auf der Höhe der Macht, S. 311 (Studien-
ausgäbe, S. 315, mit gleichem Text): «Worin genau seine Ratschläge bestanden haben, ist durch die
historische Forschung nicht geklärt worden».

" Widmer, Geschichte der Schweiz, S. 170: «Misslungen war damit der Versuch, die Eidgenossen zu
einem Staat umzugestalten [...]. Dennoch kann das Verdienst Nikiaus von Flües nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Seine Vermittlung hat die Schweiz vor dem Bürgerkrieg und damit vielleicht
vor der Auflösung bewahrt».



62 5encl?t

Dezember 1481 «iederman nach mittemtag in willen waz, heimzefaren und sich ze
behälfen, das er dann trüwte ze geniessen, wann niemand sich anders nüt me ver-
sach dann kriegs»^. Mit dieser Aussage blieb er indessen allein. Bei keinem der
andern Chronisten des späten 15. oder frühen 16. Jahrhunderts findet sich die

Behauptung eines Ende 1481 unmittelbar drohenden Bürgerkriegs. Dass man nach
dem erneut sich abzeichnenden Scheitern der Verhandlungen an der Dezember-
Tagsatzung in Stans dann über die doch noch zustande gekommene, endgültige
Einigung erleichtert, ja glücklich war und der Freude in den Orten durch Glok-
kengeläute Ausdruck gab, das ist auch ohne die Annahme eines abgewendeten
Kriegsausbruchs durchaus verständlich. Was geschehen wäre, wenn sich die Tag-
satzungsboten wieder, wie schon so oft, getrennt hätten, ohne eine Ubereinkunft
zu erzielen, wissen wir nicht. Es wäre durchaus möglich, dass die Dinge sich so
entwickelt hätten, wie es Hans Sigrist als wahrscheinlich ansieht: «Sogar wenn die
Stanser Tagsatzung damals ergebnislos auseinandergegangen wäre, hätte man
wieder zusammenkommen müssen» und « sich schliesslich doch auf die einmal

festgelegten Bedingungen geeinigt»^
Doch wie ist es wirklich gewesen?

Dokumentation S. 100.
^ Sigrist, Solothurn und die VIII alten Orte, S. 177.
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Bruder Klaus und das Friedenswerk von Stans 1481

1. Worte des Nikiaus von Flüe zur Frage der Krisenbewältigung

Die noch heute anzutreffenden falschen Vorstellungen von der Vermittlung des

Bruder Klaus während der Dezember-Verhandlungen in Stans, wie etwa die ein-
gewurzelte Ansicht, dass sich sein vermittelnder Rat in den Bestimmungen des

Verkommnisses vom 22. Dezember 1481 niedergeschlagen habe""', sind nur zu
vermeiden, wenn wir das Geschehen im November und Dezember 1481 nicht iso-
liert betrachten, sondern in den Gesamtzusammenhang der Entwicklung der eid-
genössischen Krise, des Burgrechtsstreites seit 1477 hineinstellen. Dies gilt auch
für die Frage nach dem Anteil, welcher Nikiaus von Flüe an der Lösung des Kon-
flikts zukam. Dass er an der Suche nach einem Weg aus der Krise von Anfang an

beteiligt gewesen ist, steht als Tatsache fest. Uber die Art und Weise seiner Ein-
flussnahme aber erfahren wir aus den überlieferten Akten zum Burgrechtsstreit
nichts. Einen Hinweis darauf, mit welchen Vorstellungen und in welchem Geist er
einzuwirken versucht hat, gibt indessen das früher erwähnte Schreiben des Ein-
siedlers an Burgermeister und Rat von Konstanz vom 30. Januar 1482.

Die zu analysierende Briefstelle hat folgenden Wortlaut: «Ich han och üwr bitt
wol verstanden, darfin] ir gerend [verlangt], das ich got für uch bitt, wil ich tün mit
gutten trüwen, es ist aber nit me den als got tût. Was an mich kompt, das mine
wort mügend zü frid ziechen und üch die wol mugend erschiessen, wil ich tün mit
gutem willen; min raut ist och, das ir gütlich sigend in dissen Sachen, wen eins gutz
das bringt das ander, ob es aber nit in der Kündschaft môcht gericht werden, so
lausent das recht das böst sin»'h

Für die Interpretation der Textstelle ist von den zwei herkömmlichen Über-
Setzungen des letzten Satzes auszugehen, welcher dem Verständnis offenbar
Schwierigkeiten bereitet. In der Bruderklausen-Biographie Konstantin Vokingers
von 1936 und unverändert gleich in der Neuausgabe von 1974 liest man: «Wenn es

aber nicht in Freundschaft möchte geschlichtet werden, so lasst doch das Recht
das beste sein»^. Papst Johannes Paul II. folgte dieser Übersetzung in seiner

Ansprache auf dem Flüeli im Jahre 1984: «So lasst doch das Recht das beste sein

[...]»". Diese Verkehrung des eindeutigen Wortsinns in sein Gegenteil (des
«Bösten» in «das Beste») vermeidet die andere, auf Robert Durrer zurückgehende
Übersetzung; nach dessen Interpretation rät Bruder Klaus, falls eine gütliche Eini-
gung unmöglich sein sollte, «dem starren ['bösesten'] Rechte sich zu fügen»'*®.

^ So noch in der «Geschichte des Kantons Freiburg», Bd. 1, Freiburg 1981, S. 186f.: «Ein inner-
schweizerischer Krieg lag in Reichweite. Indessen wurde anlässlich der Tagsatzung von Stans

dank den Vermittlungsbcmühungcn des Nikiaus von Flüe doch eine gütliche Einigung erzielt, die
im Stanser Verkommnis vom 22. Dezember 1481 niedergelegt worden ist».

" Dokumentation S. 211 f.
" Vokinger, Bruder Klaus, S. 79.

" Text der Ansprache, leicht gekürzt, in der Zeitung «Vaterland», Nr. 138 vom 15. Juni 1984.
« Durrer, Bruder Klaus 1, S. XXIX.
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